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schulpflichtig:	bis	30.	September	geborene	Kinder „Kann-Kinder“	auf	Antrag

im	Vorjahr	zurückgestellt
oder	

Schulbeginn	verschoben
regulär	schulpflichtig Einschulungskorridor

Verschiebung	durch	Erziehungsberechtigte
vorzeitige	Einschulung vorvorzeitige	Einschulung

schulpflichtig
-	einmal	zurückgestellt
-	einmal	Schulbeginn
durch
Erziehungsberechtigten
verschoben

bis
30.	Juni	2020
geborene	Kinder

von
01.	Juli	2020

bis
30.	September	2020

geborene	Kinder

01.	Oktober	2020
bis

31.	Dezember	2020
geborene	Kinder

ab
01.	Januar	2021
geborene	Kinder

•	Einschulung	im	März
		2026
•	evtl.	Überprüfung	auf	
		sonderpädagogischen	
		Förderbedarf
•	keine	weitere	
		Rückstellung	möglich

•	Anmeldung	-	Einschulung	
		März	2026
Schulleitung	entscheidet	über	
eine	Rückstellung
•	Kinder	mit	nichtdeutscher		
		Muttersprache:
		Angabe	über	Besuch	einer	
		Kita,	eines	Vorkurses
Zurückstellung	einmal	möglich!
(->	Antrag)

•	Anmeldung	-	Einschulung	März	2026
•	nur	nach	Beratung	und	Empfehlung	durch	
		die	Schule
Eltern	und	Erziehungsberechtigte	entscheiden	
selbst,
•	ob	ihr	Kind	schon	2026/27	eingeschult	wird
•	oder	erst	2027/28	eingeschult	wird.
Entscheidung	der	Eltern	im	März	2026	oder
spätestens	im	April	2024

•	Anmeldung	zur	Ein-	
	schulung	im	März	2026

•	Schulfähigkeit	kann	
	überprüft	werden
•	Nach	dem	31.	Juli	kann
	das	Kind	nicht	mehr	
	abgemeldet	werden.

•	Schulleitung	entscheidet

•	Anmeldung	zur	Ein-	
	schulung	im	März	2026

•	Schulfähigkeit	wird	
		überprüft
•	schulpsychologisches	
Gutachten	erforderlich/
Antrag	notwendig

•	Schulleitung	entscheidet

Einschulung	im	März
2026

		Anmeldung-	Einschulung	März
2026

(Zurückstellung	beantragen)

Anmeldung	Einschulung	März	2026 Anmeldung	-	Einschulung
März	2026

Anmeldung	-	Einschulung
März	2026


